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Eobnlituieguna der Zimitrleule von Ziridi und IingM»!).

®er 43irniTiernteifterDeTein oon Zürich unb Umgebung
unb ber ^acf)oetetn @rf)tneij. Zimmerfeute, ©ejtrf Zürich,
geben ßiemit befannt, baß fie am 1. 9Rärz b. Z- gegen-
fettig folgenbe ©ereinbarung auf bie ®auer oon jroei
Zahlen getroffen haben:

I. Arbeitszeit.
®ie eßeftioe Arbeitszeit beträgt Don SNitte ÜJlärz bis

©nbe Dftober 10 ©tunben per Stag; oom 1. Nooember
bis Niitte SRärz menigftenS 8 ©tunben per Stag.

2. Arbeitszeiteinteilung.
©S foil gearbeitet roerbeti:

a) ©ei jetjnftünbiger Arbeitszeit non oormittagS (i bis 9

Ufjr unb 9»/i bis 12 flßr, nachmittags oott 1V«
6 Ufjr (ot)ne Unterbruch).

b) ©ei act)tftünbiger Arbeitszeit dou oormitt. 7 V« &iS 12
Uhr unb nachmittags oon l'/s bis 5 Uhr. Aenber-
ungen biefer Zeiteinteilungen tonnen unter befonbertt
Umftänben auf ©runb gegenfeitiger ©ereinbarung
Zwifcßen Nteiftern uub ©efelten erfolgen. ©S fann
bie SJÎittagSpaufe eoentuell auf eine ©tuttbe rebujiert
merben.

c) An beit ©orabenben oor Dftern, ißfingften, ©ettag
unb 3Beihnacl)ten erfolgt ber Arbeitsfluß 1 ©tunbe
früher ohne Sohnabzug.

3. Eohnwhältnis.
®er Sohn für einen gelernten Zimmermann beträgt

60 ©tS. per ©tunbe, bezro. für felbftftänbige Arbeiter
5 ©tS. mehr per ©tunbe als bisher.

4. ileberstunden.
Ueberftunben oon 10 ©tunben aufwärts an merben

mit 25 ©tS. Zufdßag per ©tunbe bezahlt-

5. Sonntags- und nachtarbeit.
®ie ©onntagS- unb Nachtarbeit wirb prinzipiell ab-

gefchafft, für unumgängliche ©onntagSarbeit wirb boppelter
©tunbenloßn unb Nachtarbeit mit 35 ©tS. Zufdjlag per
©tunbe bezahlt.

o. lüasserarbcit.
SBafferarbeit, b. h- im SOßaffer ftehenb, ober im ©aiffon

verrichtete Arbeit wirb mit 50 ißroz- Zufdßag bezahlt.

7. Aussergcwohnliche Arbelt.
Zur ßtircßturmbauten wirb ben bei Nlontage beS

SurnißelmeS befcfjäftigten Arbeitern ein Zufcßlag oon
Zr. 1. 50 per Stag bezahlt.

$. Auswärtige Arbeiten.
Zu biefen gehören alle Arbeiten außerhalb ber ©tabt-

grenze unb eS wirb bezahlt:
a) gür Arbeiten, bei welchen ber Arbeiter an Drt unb

unb ©teile übernachten muf, Äoft unb SogiS, fowie
alle 14 &age $in= unb Nücffaßrt. ©eträgt baS Zaßr-
gelb mehr als 5 f^r., fo wirb öaSfelbe alle 4 äBocfjen
bezahlt.

b) Zür Arbeiten, zw welchen ber Arbeiter täglich ßin=
unb zurücffäßrt, wirb ejtra bezahlt baS $at)rgelb unb
1 Çr. Zufcßlag Per: £ag.

c) f^ür Arbeiten, welche eine halbe ©tunbe oon ber
©tabtgrenze entfernt finb, ift ein Zufcßlag oon 50 ©tS.

per Stag zu bezahlen.

0. Akkordarbeit.
®ie Afforbarbeit ift möglichft zu befchränfen. Zw

allfällige Afforbarbeit foil zmifcßen Nîeifter unb Arbeiter
ein îarif ausgefertigt werben. ®ie gewöhnliche Arbeits-
Zeit foil oon ben Afforbnehmern nicht überfchritten werben.

io. Entlohnung und Kündigung.
®aS ArbeitSoerßältniS fann ohne oorherige ftünbig-

ung oom SReifter wie Arbeiter täglich gelöft werben.
®ie regelmäßige SoßnauSzaßlung finbet alle 14 Stage

ftatt. Sßenn eine größere Anzahl Arbeiter auf einer über
eine halbe ©tunbe nom ©efcßäft entfernten ©aufteile
tätig ift, foil ber Zahltag bafelbft ausbezahlt werben.

il. Décompté.
®er SReifter ift berechtigt, jebem eingefteHten Arbeiter

einen ®ecompte oon 3 Staglößnen zurücfzubeßalten.

12. Schlussbestimmung.
®ie ©ereinbarung tritt mit 15. April 1906 in Äraft

unb hat auf bie ®auer oon 2 Zaßren oolle ©ültigfeit,
oon ba an ift gegenfeitige vierteljährliche Sfünbigung
feftgefeßt.

Zürich, ben 1. tNärz 1906.

für den Zimmermeisterverein von Ziiridi und Umgebung:

®er ißräfibent:
ttlilh. Stäubli, Zimmermeifter.

fur den fatbuerein Stbuieizer. Zimmerleute. Bezirk Zuritt] :

®er Zßräfibent : R. Räusle.

®iefer ©ereinbarung finb uon ben auf bem Ifilaße
Zürich zuo Z^'t befchäftigten z«fa 300 Zimmerleuten
bis heute 157 unterfd^riftlict) beigetreten.

Uerband schweizerischer Arbeitgeber.
©ingetragene ©enoffenfdjnft mit ©iß in Ziirid).

(ÜJtitgeteilt.)

®er uon einem Znitiatio-Äomitee inS Seben gerufene
©erbanb feßweizer. Arbeitgeber ift burd) ©efcßluß ber in
Zürich) ftattgehabten ©eneraloerfammlung beßnitio fon=

ftituiert unb inzwifchen als ©enoffenfehaft mit ©iß in
Zürid) inS ^anbelSregifter eingetragen worben. ®er
©erbanb bezweeft bie energifdtje ©teltungnahme gegen-
über ben llebergriffen ber organifierten Arbeitergewerf-
fchaften unb oerfießert gleichzeitig feine SRitglieber gegen
allfälligen buret) ©treif ober AuSfperrung erlittenen
©djaben. ®aburcß, baß fid) ber ©erbanb nur mit biefer
einen Zrage ber Abwehr gegen llebergriffe ber Arbeiter
befaßt, ift er itt ber Sage, feiner Aufgabe mit allem
Nacßbrucf gerecht zu werben, ohne befürchten zu miiffen,
babei bie Zotereffen ber einen ober anberen feiner 9Rit-
glieber zu gefäßrben. ©on größtem ©orteil ift bie ©er-
einiguitg aller Zobuftrien zu einem ©erbanb, weil bamit
ber ïaf'tif ber ©ewerffeßaften, balb biefe, balb jene Zu*
buftrie, balb biefe, balb jene Zmma einzeln anzugreifen
unb zu ©oben zu brüöfen auf ber ganzen Sinie mit
2öud)t entgegen getreten werben fann.

©emäß Artifel 2 ber Statuten fann jeber feßweizer.
Arbeitgeber, welcßer im |)anbelSregifter ift, in ben ©er-
banb aufgenommen werben. ©ereitS hat eine ftattlic^e
Anzaßl inbuftrieller Zfamen ben ©eitritt beßnitio erflärt
unb eS fteßt zu erwarten, baß jeber feßweiz. Zobuftrielle,
ob groß ober ftein fieß ebenfalls bem ©erbanbe an-
fcßließen wirb, bamit berfelbe zum mädjtigen ©ollwerf
gegen bie fteten Angriße ber ©ewerffeßaften werben
fann. tlnfere Nacßbarlänber finb unS in biefer -öinfießt
feßon lange mit gutem ©eifpiet Darangegangen.uub zeigen
unS, wie burd) ©iuigfeit unb folibarifcßen Zujammen-
fcßluß bie 9Nad)t ber ©ewerffeßaften gebrodjen unb ber
einzelne Arbeitgeber gefeßüßt werben fann.

©inigfeit mad)t ftarf! ®arum feßweizer. Arbeitgeber,
unterftüßet bureß zahlreichen ©eitritt bie ©eftrebungen
beS ©erbanb feßweizer. Arbeitgeber, ba jpatt zu gebieten,
wo biSßer im ungleichen ßampf ber einzelnen Arbeit-
geber gegen bie oon auSlänbifcßen Kreaturen aufgeheßten
Arbeiter unterliegen unb fieß bem ®irftat einiger, zu
einer recßtfcßaßenen Arbeit unfähigen Züßrer fügen mußte.
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àl MM« W Klild »il àztlMS.
Der Zimmermeisterverein von Zürich und Umgebung

und der Fachverein Schweiz. Zimmerleute, Bezirk Zürich,
geben hiemit bekannt, daß sie am 1. März d. I. gegen-
seitig folgende Vereinbarung auf die Dauer von zwei
Jahren getroffen haben:

i. Mbeltssett.
Die effektive Arbeitszeit beträgt von Mitte März bis

Ende Oktober 19 Stunden per Tag; vom 1. November
bis Mitte März wenigstens 8 Stunden per Tag.

z. HfdeltszetteiitteNung.
Es soll gearbeitet werden:

n) Bei zehnstündiger Arbeitszeit von vormittags 6 bis 9

Uhr und 9'/2 bis 12 Uhr, nachmittags von 1'/- bis
6 Uhr (ohne Unterbruch).

>» > Bei achtstündiger Arbeitszeit von vormitt. 7'/s bis 12

Uhr und nachmittags von l'/s bis 5 Uhr. Aender-
ungen dieser Zeiteinteilungen können unter besondern
Umständen aus Grund gegenseitiger Vereinbarung
zwischen Meistern und Gesellen erfolgen. Es kann
die Mittagspause eventuell auf eine Stunde reduziert
werden.

o> An den Vorabenden vor Ostern, Pfingsten, Bettag
und Weihnachten erfolgt der Arbeitsschluß 1 Stunde
früher ohne Lohnabzug.

z. rohnveitzältnis.
Der Lohn für einen gelernten Zimmermann beträgt

69 Cts. per Stunde, bezw. für selbstständige Arbeiter
5 Cts. mehr per Stunde als bisher.

4. Ueberstunà.
Ueberstunden von 19 Stunden aufwärts an werden

mit 25 Cts. Zuschlag per Stunde bezahlt.

s. Sonntags unü Nachtarbeit.
Die Sonntags- und Nachtarbeit wird prinzipiell ab-

geschafft, für unumgängliche Sonntagsarbeit wird doppelter
Stundenlohn und Nachtarbeit mit 35 Cts. Zuschlag per
Stunde bezahlt.

b. Ulasserarvett.
Wasserarbeit, d. h. im Wasser stehend, oder im Caisson

verrichtete Arbeit wird mit 59 Proz. Zuschlag bezahlt.

7. Hussergewödnliche Arbeit.
Für Kirchturmbauten ivird den bei Montage des

Turmhelmes beschäftigten Arbeitern ein Zuschlag von
Fr. 1. 59 per Tag bezahlt.

s. Auswärtige Arbeiten.
Zu diesen gehören alle Arbeiten außerhalb der Stadt-

grenze und es wird bezahlt:
u) Für Arbeiten, bei welchen der Arbeiter an Ort und

und Stelle übernachten muß, Kost und Logis, sowie
alle 14 Tage Hin- und Rückfahrt. Beträgt das Fahr-
geld mehr als 5 Fr., so wird dasselbe alle 4 Wochen
bezahlt.

!>) Für Arbeiten, zu welchen der Arbeiter täglich hin-
und zurückfährt, wird extra bezahlt das Fahrgeld und
1 Fr. Zuschlag per Tag.

e) Für Arbeiten, welche eine halbe Stunde von der
Stadtgrenze entfernt sind, ist ein Zuschlag von 59 Cts.
per Tag zu bezahlen.

Aitiioraasveit.
Die Akkordarbeit ist möglichst zu beschränken. Für

allfällige Akkordarbeit soll zwischen Meister und Arbeiter
ein Tarif ausgefertigt werden. Die gewöhnliche Arbeits-
zeit soll von den Akkordnehmern nicht überschritten werden.

10. Entlohnung UNÄ KünMgung.
Das Arbeitsverhältnis kann ohne vorherige Kündig-

ung vom Meister wie Arbeiter täglich gelöst werden.
Die regelmäßige Lohnauszahlung findet alle 14 Tage
statt. Wenn eine größere Anzahl Arbeiter auf einer über
eine halbe Stunde vom Geschäft entfernten Baustelle
tätig ist, soll der Zahltag daselbst ausbezahlt werden.

n. Décompté.
Der Meister ist berechtigt, jedem eingestellten Arbeiter

einen Décompté von 3 Taglöhnen zurückzubehalten.

iz. Schlussbestimmung.
Die Vereinbarung tritt mit 15. April 1996 in Kraft

und hat auf die Dauer von 2 Jahren volle Gültigkeit,
von da an ist gegenseitige vierteljährliche Kündigung
festgesetzt.

Zürich, den 1. März 1996.

U à àlNUÍMMill W Hüll ilWdlIIIlfi

Der Präsident:
Ailh. Stäubli. Zimmermeister.

fjjs à» Wmin Mim. àm!M, KM M-
Der Präsident: ff. fiäusle.

Dieser Vereinbarung sind von den auf dem Platze
Zürich zur Zeit beschäftigten zirka 399 Zimmerleuten
bis heute 157 unterschriftlich beigetreten.

yerbana schweizerischer Arbeitgeber.
Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Zürich.

(Mitgeteilt.)

Der von einem Jnitiativ-Komitee ins Leben gerufene
Verband schweizer. Arbeitgeber ist durch Beschluß der iu
Zürich stattgehabten Generalversammlung definitiv kon-

stituiert und inzwischen als Genossenschaft mit Sitz in
Zürich ins Handelsregister eingetragen worden. Der
Verband bezweckt die energische Stellungnahme gegen-
über den Uebergriffen der organisierten Arbeitergewerk-
schasten und versichert gleichzeitig seine Mitglieder gegen
allfälligen durch Streik oder Aussperrung erlittenen
Schaden. Dadurch, daß sich der Verband nur mit dieser
einen Frage der Abwehr gegen Uebergriffe der Arbeiter
befaßt, ist er in der Lage, seiner Aufgabe mit allem
Nachdruck gerecht zu werden, ohne befürchten zu müssen,
dabei die Interessen der einen oder anderen seiner Mit-
glieder zu gefährden. Von größtem Vorteil ist die Ver-
einigung aller Industrien zu einem Verband, weil damit
der Taktik der Gewerkschaften, bald diese, bald jene In-
dustrie, bald diese, bald jene Firma einzeln anzugreifen
und zu Boden zu drücken auf der ganzen Linie mit
Wucht entgegen getreten werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Statuten kann jeder schweizer.
Arbeitgeber, welcher im Handelsregister ist, in den Ver-
band aufgenommen werden. Bereits hat eine stattliche
Anzahl industrieller Firmen den Beitritt definitiv erklärt
und es steht zu erwarten, daß jeder schweiz. Industrielle,
ob groß oder klein sich ebenfalls dem Verbände an-
schließen wird, damit derselbe zum mächtigen Bollwerk
gegen die steten Angriffe der Gewerkschaften werden
kann. Unsere Nachbarländer sind uns in dieser Hinsicht
schon lange mit gutem Beispiel vorangegangen.und zeigen

uns, wie durch Einigkeit und solidarischen Zusammen-
schluß die Macht der Gewerkschaften gebrochen und der
einzelne Arbeitgeber geschützt werden kann.

Einigkeit macht stark! Darum schweizer. Arbeitgeber,
unterstützet durch zahlreichen Beitritt die Bestrebungen
des Verband schweizer. Arbeitgeber, da Halt zu gebieten,
wo bisher im ungleichen Kampf der einzelnen Arbeit-
geber gegen die von ausländischen Kreaturen aufgehetzten
Arbeiter unterliegen und sich dem Dicktat einiger, zu
einer rechtschaffenen Arbeit unfähigen Führer fügen mußte.
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